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KAPITEL 2

GEBÄUDEZUGÄNGLICHKEIT

A. Grundsätze
Das Gesetz vom 17. Juli 1975 über den Zugang von Personen mit Behinderung zu den für die Öffentlichkeit zugänglichen Gebäuden sieht vor, dass die zuständige Behörde die Bau- oder Umbaugenehmigung nur erteilt, wenn diese Gebäude den Normen entsprechen, die im Königlichen Erlass vom 9. Mai 1977 festgelegt worden sind, um sie für Personen mit Behinderung zugänglich zu machen.

Zudem müssen die der Öffentlichkeit zugänglichen Gebäude den Normen der regionalen Baubestimmungen entsprechen, welche ein Regierungserlass der Region Brüssel-Hauptstadt vom 3. Juni 1999 genehmigt hat.

B. Betroffene Gebäude
Diese Regel gilt insbesondere für:

· Gebäude, die für Freizeit- und sozio-kulturelle Aktivitäten bestimmt sind;

· Gebäude, die zur Kultausübung bestimmt sind;

· Seniorenheime und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung;

· Einrichtungen, die für Sport- und Außenaktivitäten bestimmt sind;

· Bürogebäude und Geschäfte sowie Hotels, Restaurants und Cafés, deren der Öffentlichkeit zugängliche Fläche mindestens 150 m² beträgt, wenn es sich um einen Umbau handelt, und 100 m², wenn es sich um einen Neubau handelt;

Der Begriff „Fläche“ bedeutet hier die Summe aller innerhalb der Innenmauern gemessenen Flächen.

· Krankenhäuser und Zentren für medizinische, familiäre, soziale und gesundheitliche Unterstützung;
· Parkplätze und Parkhäuser;
· öffentliche Toiletten;
· Post-, Telegrafen- und Telefonämter; Banken und andere Finanzeinrichtungen;
· Gerichte und öffentliche Verwaltungen;
· Gefängnisse und Erziehungsanstalten;
· Schulen und Internate;
· Flughafengebäude;
· die Gemeinschaftsräumlichkeiten einschließlich der Eingangstüren von jeder Wohnung in Residenzgebäuden, die mit einem Fahrstuhl ausgestattet sind;
· Bahnhöfe und U-Bahnstationen;
· öffentliche Telefonzellen;
· öffentliche Briefkästen;
· Geldautomaten;
· Apparate, die elektronischen Self-Service ermöglichen.
Gebäude, die den Normen entsprechen, müssen mit einem Schild gekennzeichnet werden, das das internationale Zugänglichkeitssymbol zeigt, das heißt einem Schild mit einem Rollstuhlfahrer (in Weiß auf blauem Hintergrund).

C. Normen
Diese Normen betreffen u.a. Parkplätze, Ausmaße und Anlage der Zugänge zu den Gebäuden, Ausmaße der Zugangsrampen,Ausmaße der Flure, Durchgänge und Ausgänge, Ausmaße der Aufzüge, Treppen, Standorte der Schalter und öffentlichen Telefonzellen und Ausmaße der Toiletten.

D. Abweichungen
Der für Raumordnung und Städtebau zuständige Minister kann Abweichungen von der Liste von Gebäuden und von der Anwendung bestimmter Normen gewähren, wenn örtliche Begebenheiten oder technische Erfordernisse eine besondere Gestaltung unentbehrlich machen.
Die regionalen Baubestimmungen sind nicht anwendbar, wenn es sich um Arbeiten an einem bestehenden Gebäude handelt, die auf den Erhalt dieses Gebäudes abzielen und keine größeren Veränderungen am Gebäude hervorrufen.“
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